
§ 21 Abs. 5 SGB II sieht für erwerbsfähige Hilfsbedürftige, die aus me-
dizinischen Gründen einer kostenaufwändigen Ernährung bedürfen, 
einen Mehrbedarf in angemessener Höhe vor. 

Im Rahmen von Behandlungsverhältnissen werden den Kammermitglie-
dern der Landesärztekammer Brandenburg daher zunehmend von ihren
Patienten Antragsformblätter der Agentur für Arbeit zum Ausfüllen vor-
gelegt. Neben Angaben zu Körpermaßen ist auf einer Liste die entspre-
chende Diagnose (z.B. HIV, Krebserkrankungen u.ä.) samt der dazuge-
hörigen Krankenkost anzukreuzen.
Bei der momentanen Vorgehensweise besteht aus Sicht der Rechtsabtei-
lung die Gefahr, dass sensible Daten (beispielsweise die HIV-Infektion
oder Erkrankung an Aids) einem nichtärztlichen Sachbearbeiter der
Agentur für Arbeit bekannt und in der Akte des Antragstellers vermerkt
werden, so dass die Kenntnisnahme durch Dritte (z.B. Versicherungen,
Arbeitgeber u.ä.) möglicherweise erleichtert wird.
Antragsteller sind im Rahmen ihre allgemeinen Mitwirkungspflicht ge-
mäß § 60 Abs. 1 SGB I verpflichtet, alle Tatsachen anzugeben, die für
die Leistung erheblich sind, und auf Verlangen des zuständigen
Leistungsträgers der Erteilung der erforderlichen Auskünfte durch Dritte
zuzustimmen. Daraus folgt, dass der Leistungsberechtigte/Patient, der
einen Antrag auf Gewährung von Mehrbedarf stellt, wegen seiner all-
gemeinen Mitwirkungspflicht verpflichtet ist, der Auskunftserteilung
durch den Arzt zuzustimmen, so dass grds. kein Problem der Schweige-
pflicht entsteht. Da er eine Leistung erlangen möchte, die er nur wegen
seiner bestimmten Krankheit bekommen kann, ist es unabwendbar, dass
er diese Krankheit der Agentur für Arbeit gegenüber offenbart. Ande-
renfalls wäre eine Gewährung der „Sonderleistung“ nicht möglich.
Nach zahlreichen Anfragen durch die Rechtsabteilung der Landesärz-
tekammer Brandenburg, teilte uns die Bundesagentur für Arbeit nun-
mehr mit, dass in Zusammenarbeit mit dem Bundesdatenschützer eine
Lösung dieser heiklen Problematik gefunden werden konnte: Für das
Frühjahr diesen Jahres ist der Einsatz eines neuen Vordruckes vor-
gesehen. In diesem sind die besonders sensiblen Diagnosen, die zur
Gewährung eines Mehrbedarfs in derselben Höhe führen, zu einer
Gruppe zusammengefasst. Der Arzt erhält ein sog. Erläuterungsblatt
zur ärztlichen Bescheinigung, welchem er die Gruppe der von ihm zu
bescheinigenden Krankheit entnehmen kann. In die Bescheinigung sel-
ber, welche bei der Arbeitsgemeinschaft in den Agenturen für Arbeit 
(§ 44 b SGB II) vorzulegen ist, kann der Arzt dann die zutreffende
Gruppe eintragen. Auf diese Weise erhält der nichtärztliche Sachbe-
arbeiter keine Kenntnis von der Diagnose, kann aber den zustehenden
Betrag bewilligen. Durch die Trennung des eigentlichen Antrages von
der neutral gehaltenen ärztlichen Bescheinigung, erfährt auch der be-
scheinigende Arzt in der Regel nicht, dass die Bescheinigung zur Vor-
lage an einen Leistungsträger dient. 
Die Vergütung von Befundberichten erfolgt aufgrund der Vereinbarung
zwischen der Bundesagentur für Arbeit und der Bundesärztekammer
(abgedruckt im BÄB 6/2005) in Anlehnung an das Justizvergütungs-
und Entschädigungsgesetz (JVEG). Ob eine Kostenerstattung zugunsten
des Leistungsempfängers durch die zuständige Agentur für Arbeit erfol-
gen kann, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen. Für weitere Fragen steht das
Rechtsreferat gerne zur Verfügung.

L. Zierau, Assessorin 
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Der Abschluss einer Berufshaftpflichtversiche-
rung zählt zu den wichtigsten Berufspflichten
der Ärzte. Anders als jedoch z.B. bei Rechtsan-
wälten existieren für Ärzte keine weiteren Aus-
führungsbestimmungen zu der Vorgabe der 
Berufsordnung. Die Bundesrechtsanwaltord-
nung (BRAO) legt in § 51 die Einzelheiten hier-
zu fest und verpflichtet darin u.a. die Versi-
cherungsunternehmen, die jeweils zuständige
Landesjustizverwaltung und Rechtsanwaltkam-
mer über Abschluss, Änderung und Beendi-
gung eines Vertrages zu informieren. Das ist
bei den Ärzten nicht der Fall. Die Ärztekam-
mern sind auch nicht verpflichtet, zu überprü-
fen, ob ein Arzt versichert und vor allem aus-
reichend für seine spezifische ärztliche Tätigkeit
versichert ist. Eine Ärztekammer hat also keine
entsprechenden Überwachungsaufgaben, es
reicht aus, so geht es aus einem Urteil des Land-
gerichts Dortmund hervor (Az.: 8 O 428/03),
dass sie ihre Mitglieder auf die Notwendigkeit
einer Haftpflichtversicherung hinweist.

Der Arzt ist selbst verantwortlich
Der Arzt ist somit in der Verantwortung, eine
Berufshaftpflichtversicherung in ausreichendem
Umfang abzuschließen und den Versiche-
rungsschutz seiner Risikosituation entspre-
chend laufend anzupassen und zu aktualisie-
ren. Dies steht im eigenen Interesse jedes
Arztes, denn die Risiken sind nicht nur breit ge-
fächert, sondern können im Schadenfall die
existenzielle Zukunft gefährden. Niedergelas-
sene Ärzte haften zudem nicht nur für eigenes
Handeln, sondern auch für das ihrer angestell-
ten Assistenten und der nicht-ärztlichen Mitar-
beiterinnen.

Vertragsgrundlagen ändern sich
Die Berufshaftpflichtversicherung des Arztes ist
ein entsprechend komplexes und beratungs-

intensives Thema. Sehr akribisch wird bereits
im Versicherungsantrag nach den ärztlichen
Funktionen und den zu versichernden Tätigkei-
ten sowie den Haftungsregelungen mit dem
Arbeitgeber (Klinik) gefragt. Dieses, im Nor-
malfall zu Beginn der ärztlichen Karriere, fest-
gelegte versicherungstechnische „Raster“ ist
natürlich nicht für immer gültig. Die Risiko-
verhältnisse ändern sich. Der Erwerb einer Ge-
bietsanerkennung, die Ernennung zum Ober-
arzt oder ständigen Vertreter eines leitenden
Arztes, die Ausübung einer Tätigkeit mit Ei-
genliquidation, die Eröffnung einer eigenen
Praxis, die Aufnahme einer Belegarzttätigkeit
oder die Veränderung der Anzahl der Beleg-
betten – dies sind typische Beispiele für eine
veränderten Risikostruktur, die zu einer Anpas-
sung des Versicherungsschutzes führen. 
Auch Änderungen bei fachlichen Tätigkeits-
merkmalen sind für die Berufshaftpflichtver-
sicherung relevant. Als ein typisches Merkmal
seien hier die Durchführung besonderer Ope-
rationen oder Behandlungsmethoden genannt.
Besonderer Aufmerksamkeit muss den soge-
nannten „kosmetischen Operationen“ zukom-
men, diese müssen - um Deckungsprobleme im
Schadensfall zu vermeiden, dem Versicherer
hinreichend transparent gemacht werden.

Risikocheck als „Muss“
Verantwortungsbewusste Versicherer geben
den Ärzten Orientierungshilfen einerseits durch
umfangreiche Antragsfragen bei einem Neu-
abschluss, z.B. durch Fragebögen zu kosmeti-
schen Operationen. Andererseits durch jährli-
che schriftliche Nachfragen (z.B. zusammen
mit der Beitragsrechnung), ob und wie sich die
ärztlichen Risiken geändert haben. Dieser Risi-
kocheck ist nicht zu unterschätzen. Eine Ver-
nachlässigung oder Nichtbeachtung kann zum
Verlust des Versicherungsschutzes führen. Ein

Tipp: Um die Risiken sicher abzuschätzen, soll-
te der Arzt die Hilfe seines Versicherungsver-
mittlers in Anspruch nehmen – denn die Beur-
teilung erfordert oft Spezialwissen.

Kompetenz zeigt sich im Schadenfall
Im Schadenfall hat der Versicherer die Auf-
gabe, nach eingehender Prüfung unberech-
tigte Haftungsansprüche auf seine Kosten ab-
zuwehren und berechtigte Ansprüche zu
befriedigen. Dies sind die „Essenzials“ jeder
Haftpflichtversicherung – doch entspricht dies
den besonderen Anforderungen, die Ärzte an
eine Berufshaftpflichtversicherung stellen? In
diesem Zusammenhang kommt einem ver-
trauensvollen Schadenmanagement spezi-
fische Bedeutung zu. Die Landesärztekammer
Brandenburg hat mit der Deutschen Ärztever-
sicherung einen Rahmenvertrag in der Berufs-
haftpflichtversicherung unter dem Namen
„MedProtect“ geschlossen, der auch auf die-
sen Aspekt abhebt und mit besonderen Leis-
tungsmerkmalen im Schadenfall aufwartet.
So hat der Arzt das Recht zur Anerkennung
eines Verschuldens bei einem Verfahren vor
der Schlichtungsstelle, ohne wie sonst üblich
dadurch seinen Versicherungsschutz zu ge-
fährden. Weiterhin verzichtet die Deutsche
Ärzteversicherung auf das Sonderkündi-
gungsrecht im Schadenfall. 

Diese und andere Leistungsvorteile, verbunden
mit einem nicht unerheblichen Prämienvorteil
zum Abschluss einer Berufshaftpflichtversiche-
rung bietet das „MeDProtect“ auf Basis des mit
der Landesärztekammer Brandenburg ge-
schlossenen Rahmenvertrages. Weitere Infor-
mationen hierzu unter: www.medprotect.de,
Telefon (0221) 14 82 27 00, E-Mail service@
aerzteversicherung.de
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Die Berufshaftpflichtversicherung – eine zwingende Notwendigkeit
Eine ausreichende Absicherung gegen Haftpflichtansprüche aus der ärztlichen Tätigkeit ist standesrecht-
lich in der Berufsordnung vorgeschrieben. „Der Arzt ist verpflichtet, sich hinreichend gegen Haftpflicht-
ansprüche im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit zu versichern.“ – so der § 21 der Berufsordnung für
Ärztinnen und Ärzte der Landesärztekammer Brandenburg. 

Ärztliche Bescheinigung zur
Gewährung eines Mehrbedarfs
nach dem SGB II – daten-
schutzrechtliche Probleme?
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